
 

Antrag auf Ersterteilung bzw. Erweiterung 

Informationen und Checkliste 
 

Den Antrag auf Ersterteilung bzw. Erweiterung einer Fahrerlaubnis sowie ggf. die notwendigen zusätz-

lichen Antragsblätter bezüglich des „Begleiteten Fahren ab 17“ erhalten Sie direkt von der ausbildenden 

Fahrschule. 

 

Wir haben zur Erleichterung für Sie nachfolgende Checkliste erstellt, welche Sie unbedingt verwenden 

sollten, um unnötige Verzögerungen durch eine unvollständige Antragstellung zu vermeiden. 

Bitte beachten Sie auch die weiteren Informationen zu den einzelnen Verfahren auf unserer Homepage: 

Landkreis Mittelsachsen ➔ Button Fahrerlaubnis ➔ Verfahren und Anliegen 

 

Bezüglich des Kontrollblatts (Unterschriftsblatt), sowie den Erklärungen zur Abholung/Übersendung des 

Führerscheines beachten Sie die in der Checkliste unter den Punkten 1 bis 7 aufgeführten Hinweise. 

 

Informationen/Hinweise: 
Ab sofort bis einschließlich 31.07.2026 besteht die Möglichkeit, bei der erstmaligen Erteilung oder der 

Erweiterung einer Fahrerlaubnis den erforderlichen Antrag auf dem Postweg zu stellen. Die Antrags-

bearbeitung erfolgt chronologisch nach Posteingang. 

 

Der Versand einer Eingangsbestätigung nach Eingang des Antrages ist nicht möglich. 

Die Abrechnung der Verwaltungskosten zur Überweisung erhalten Sie zusammen mit der Mitteilung, 

dass Ihr Antrag bearbeitet wurde. ➔ Kein Bargeld schicken! 

 

Sobald der Führerschein nach bestandener Prüfung zur Abholung bereit liegt, werden Sie ebenfalls 

schriftlich (per E-Mail oder Brief) von der Fahrerlaubnisbehörde informiert. Dem Abholschreiben können 

Sie weitere Informationen entnehmen. 

 

Wenn Sie den Antrag vollständig ausgefüllt und unterschrieben haben, sowie alle Unterlagen dem 

Antrag gemäß nachfolgender Checkliste beigefügt sind, senden Sie diesen im Original bitte an: 

 

Landratsamt Mittelsachsen 

Fahrerlaubnisbehörde 

Frauensteiner Straße 43 

09599 Freiberg. 

 

Sofern Sie die Ausstellung einer vorläufigen Fahrberechtigung benötigen, muss diese persönlich vom 

Antragsteller (=Fahrschüler) in der Hauptstelle in Döbeln abgeholt werden. Bringen Sie hierzu Ihr 

gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) und die Prüfbescheinigung (weißer A 4 - 

Zettel) der DEKRA/TÜV im Original mit. 

 

Für die Abholung des Kartenführerscheines in Döbeln bzw. der vorläufigen Fahrberechtigung (nur in 

Döbeln möglich!) bitte einen Online-Termin buchen:  

https://termin-abh.landkreis-mittelsachsen.de/KFZFUE/. 

https://termin-abh.landkreis-mittelsachsen.de/KFZFUE/


 

Checkliste/beizufügende Unterlagen für den Antragsteller (= Fahrschüler!): 

 

1. Antragsformular (Original)  

2. Kontrollblatt / Unterschriftsblatt (Original)  

3. biometrisches Passbild (Original in Papierform)  

4. Ausweisdokument (Kopie)  

5. Nachweis Erste Hilfe (Original)  

6. Erklärung (Original): 

• Erklärung 1:  Ersterteilung begleitetes Fahren ab 17  

• Erklärung 2:  Erweiterung begleitetes Fahren ab 17  

• Erklärung 3:  Ersterteilung/Erweiterung Einzelklasse 

 (ohne begleitetes Fahren ab 17)  

• Erklärung 4:  Ersterteilung/Erweiterung bei mehreren Klassen  

 

7. Klassenspezifische Unterlagen: 

(sofern nicht anders angegeben: Original) 
 

Bei Beantragung der Klassen AM, A1, A2, A, B, BE, L, T: 

• aktuelle Sehtestbescheinigung  

 

Bei Beantragung der Klassen C1, C1E, C, CE (Lkw): 

• augenärztliches Gutachten gem. Anlage 6 FeV  

• ärztliches Gutachten gem. Anlage 5 FeV  

 

Bei Beantragung der Klassen D1, D1E, D, DE (Bus): 

• augenärztliches Gutachten gem. Anlage 6 FeV  

• ärztliches Gutachten gem. Anlage 5 FeV  

• ärztliches Gutachten gem. Anlage 5 FeV (Leistungstest)  

• Behördliches Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 BZRG 

(wird direkt an die Behörde gesandt)  

 

Zusätzlich bei Erweiterung der Fahrerlaubnis: 

• Kopie Führerschein   

 

Zusätzlich für das begleitete Fahren mit 17: 

• Beiblatt 1 (Zustimmung der Eltern/des gesetzlichen Vertreters)  

• Beiblatt 2 (Angaben der Begleitperson) nebst Anlagen  

 

 

Bitte beachten Sie unbedingt die Ausführungen auf den nachfolgenden Seiten zu den 

einzelnen Punkten! 

 

  



1. Antragsformular 
 

Die Aushändigung des Antragsformulars erfolgt direkt über die Fahrschule. 

 

 Der Antrag ist vollständig vom Antragsteller (= Fahrschüler!) ausgefüllt: 

 

  Die entsprechende Fahrerlaubnisklasse/n ist/sind eingetragen: 

 

 
 

  Ich habe Besonderheiten angekreuzt: 

 

 
 

  Meine persönlichen Daten sind vollständig ausgefüllt. 

  Meine Telefonnummer und E-Mail-Adresse sind eingetragen! 

 

 
 

  Der Antrag muss außerdem enthalten: 

 

• Wo soll die praktische Prüfung durchgeführt werden? ➔ Prüfort  

• Welche Prüforganisation ist zuständig? ➔ DEKRA/TÜV mit Ortsangabe  

(Prüforganisation außerhalb von Sachsen ➔ Angabe der vollständigen Anschrift) 

• Welche Fahrschule besuche ich? ➔ Stempel der Fahrschule  

 

 
 

 Ich habe angekreuzt, ob ich zum ersten Mal eine Fahrerlaubnis erwerbe (➔ Ersterteilung) 

oder meine bereits vorhandene Fahrerlaubnis erweitere (➔ Erweiterung). 

 

 
 



 Ich habe angekreuzt, ob ich eine Sehhilfe benötige oder gesundheitliche Einschränkungen 

vorliegen: 

 

 
 

 Ich bin minderjährig und muss daher Folgendes beachten: 

 

Zusätzlich ist die Zustimmung beider Sorgeberechtigen mittels Unterschrift notwendig: 

 

  1. Sorgeberechtigter hat unterschrieben 

  2. Sorgeberechtigter hat unterschrieben 

➔ Hinweise unten links auf dem Antragsformular beachten, insbesondere, wenn alleinige 

Sorgeberechtigung besteht! 

 

 
 

 Antrag wurde vom Antragsteller (Fahrschüler!) unterschrieben: 

 

 
 

  



2.  Kontrollblatt/Unterschriftsblatt 
 

Das Kontrollblatt erhalten Sie ggf. über die Fahrschule. Sollte Ihnen kein Kontrollblatt ausgehändigt 

worden sein, finden Sie dieses auf der Homepage des Landkreises Mittelsachsen: 

 

Landkreis Mittelsachsen ➔ Button Fahrerlaubnis ➔ Verfahren und Anliegen: Fahrerlaubnis, 

erstmalige Erteilung ➔ Formulare/Online-Dienste: Kontrollblatt 

 

Bitte unterschreiben Sie (Antragsteller = Fahrschüler) möglichst mittig im Kästchen und berühren Sie 

dabei nicht die schwarze Umrandung. Ergänzen Sie außerdem die erforderlichen Daten (siehe Anlage 

„Ausfüllhilfe - Kontrollblatt/Unterschriftsblatt“) und fügen es dem Antrag im Original bei. 

 

Die Unterschrift wird für die Herstellung des Kartenführerscheines benötigt. 

 

 

3. biometrisches Passbild 
 

 Bitte fügen Sie dem Antrag ein biometrisches Passbild in Papierform bei. 

Kleben Sie das Passbild nicht auf! 

 

 

4. Kopie Identifikationsdokument 
 

 Bitte fügen Sie dem Antrag eine lesbare Kopie Ihres gültigen Personalausweises (Vorder- und 

Rückseite) oder Reisepasses bei. 

 Sofern Sie nur im Besitz eines Reisepasses sind, benötigen Sie zusätzlich eine aktuelle 

Meldebescheinigung vom zuständigen Einwohnermeldeamt (nicht älter als drei Monate). 

 

 

5.  Nachweis Erste Hilfe Bescheinigung im Original (wird zurückgesandt) 
 

 Bitte fügen Sie dem Antrag den Nachweis über die Ausbildung in Erster Hilfe gemäß § 19 FeV im 

Original bei (unbefristet gültig). 

Nach Antragsbearbeitung wird Ihnen das Original zurückgesandt. 

Onlinekurse werden nicht anerkannt! 

Lebensrettende Sofortmaßnahmen (8 Unterrichtseinheiten) dürfen nicht mehr anerkannt 

werden! 

 

 

6.  Erklärung 
 

Sofern Ihnen kein Erklärungsformular über die Fahrschule ausgehändigt wurde, finden Sie dieses auf der 

Homepage des Landkreises Mittelsachsen. Genaueres entnehmen Sie bitte den nachstehenden 

Hinweisen zu den einzelnen Erklärungsformularen. 

 

Die ausgefüllte und unterschriebene Erklärung ist nur für die Übersendung der Anträge per Post 

notwendig. 

 



 Erklärung 1 - begleitetes Fahren ab 17 (Ersterteilung) 

 

Sie sind noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und beantragen das begleitete Fahren ab 17. 

Bitte teilen Sie durch ankreuzen auf der Erklärung 1 mit, ob Sie Ihren Kartenführerschein (nach 

dem 18. Geburtstag) abholen oder zugeschickt bekommen möchten. Unterschreiben Sie 

(Antragsteller = Fahrschüler) die Erklärung und fügen diese dem Antrag im Original bei. 

 

Beachten Sie hierzu die entsprechenden Hinweise auf dem Erklärungsblatt! 

 

Sofern Ihnen die Fahrschule kein Erklärungsblatt ausgehändigt hat, finden Sie dieses auf der 

Homepage des Landkreis Mittelsachsen unter:  

 

Landkreis Mittelsachsen ➔ Button Fahrerlaubnis ➔ Verfahren und Anliegen: 

Fahrerlaubnis, Führerschein mit 17 ➔ Formulare/Online-Dienste: Erklärung 1 

 

 Erklärung 2 - begleitetes Fahren ab 17 (Erweiterung) 

 

Sie sind bereits im Besitz einer Fahrerlaubnis (z. B. Moped, A1 oder Traktor, etc.) und beantragen 

die Erweiterung auf das begleitete Fahren ab 17. 

Bitte bestätigen Sie (Antragsteller = Fahrschüler) mit Ihrer Unterschrift, dass Sie zur Kenntnis 

genommen haben, dass der Kartenführerschein nach dem 18. Geburtstag abgeholt werden muss 

und fügen diese dem Antrag im Original bei! 

 

Beachten Sie hierzu die entsprechenden Hinweise auf dem Erklärungsblatt! 

 

Sofern Ihnen die Fahrschule kein Erklärungsblatt ausgehändigt hat, finden Sie dieses auf der 

Homepage des Landkreis Mittelsachsen unter:  

 

Landkreis Mittelsachsen ➔ Button Fahrerlaubnis ➔ Verfahren und Anliegen: 

Fahrerlaubnis, Führerschein mit 17 ➔ Formulare/Online-Dienste: Erklärung 2 

 

 Erklärung 3 - Ersterteilung/Erweiterung Einzelklasse (ohne begleitetes Fahren ab 17) 

 

Bitte teilen Sie durch ankreuzen auf der Erklärung 3 mit, ob Sie Ihren Führerschein abholen oder 

zugeschickt bekommen möchten. Unterschreiben Sie (Antragsteller = Fahrschüler) die Erklärung 

und fügen diese dem Antrag im Original bei. 

 

Sie beantragen mehrere Fahrerlaubnisklassen (z. B.: B/BE oder A1/B oder B/C/CE)? ➔ Dann 

nutzen Sie bitte die Erklärung 4 (siehe nächster Hinweis). 

 

Beachten Sie hierzu die entsprechenden Hinweise auf dem Erklärungsblatt! 

 

Sofern Ihnen die Fahrschule kein Erklärungsblatt ausgehändigt hat, finden Sie dieses auf der 

Homepage des Landkreis Mittelsachsen unter:  

 

Landkreis Mittelsachsen ➔ Button Fahrerlaubnis ➔ Verfahren und Anliegen: 

Fahrerlaubnis, Mopedführerschein mit 15 oder erstmalige Erteilung oder Erweiterung ➔ 

Formulare/Online-Dienste: Erklärung 3 

 



 Erklärung 4 - Ersterteilung/Erweiterung - bei mehreren Fahrerlaubnisklassen 

 

Bitte teilen Sie durch ankreuzen auf der Erklärung 4 mit, ob Sie Ihren Führerschein abholen oder 

zugeschickt bekommen möchten. Unterschreiben Sie (Antragsteller = Fahrschüler) die Erklärung 

und fügen diese dem Antrag im Original bei. 

 

Beachten Sie hierzu die entsprechenden Hinweise auf dem Erklärungsblatt! 

 

Sofern Ihnen die Fahrschule kein Erklärungsblatt ausgehändigt hat, finden Sie dieses auf der 

Homepage des Landkreis Mittelsachsen unter:  

 

Landkreis Mittelsachsen ➔ Button Fahrerlaubnis ➔ Verfahren und Anliegen: 

Fahrerlaubnis, Mopedführerschein mit 15 oder erstmalige Erteilung oder Erweiterung ➔ 

Formulare/Online-Dienste: Erklärung 4 

 

 

7. Klassenspezifische Unterlagen 
 

Je nach beantragter Fahrerlaubnisklasse sind neben den unter 1. bis 6. genannten Unterlagen 

zusätzliche Nachweise erforderlich, um den Antrag bearbeiten zu können. 

Nachfolgend finden Sie entsprechende Erläuterungen: 

 

Sehtestbescheinigung 

(erforderlich bei Beantragung der Klassen AM, A1, A2, A, B, BE, L, T) 

 

 Bitte fügen Sie dem Antrag die Sehtestbescheinigung im Original bei. 

Die Sehtestbescheinigung wird vom Optiker oder Augenarzt ausgestellt. 

Zum Zeitpunkt der Antragstellung darf diese nicht älter als zwei Jahre sein! 

 

 

augenärztliches Gutachten gem. Anlage 6 FeV 

(erforderlich bei Beantragung der Klassen C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) 

 

 Bitte fügen Sie dem Antrag das augenärztliche Gutachten im Original bei. 

Die Bescheinigung über das Sehvermögen nach Anlage 6 FeV darf durch einen Augenarzt, 

Betriebs- oder Arbeitsmediziner oder eine Begutachtungsstelle für Fahreignung erstellt werden. 

Zum Zeitpunkt der Antragstellung darf diese nicht älter als zwei Jahre sein! 

 

 

ärztliches Gutachten gem. Anlage 5 FeV 

(erforderlich bei Beantragung der Klassen C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) 

 

 Bitte fügen Sie dem Antrag das ärztliche Gutachten im Original bei. 

Die Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung nach Anlage 5 zur FeV darf durch jeden 

niedergelassenen Arzt erstellt werden. 

Zum Zeitpunkt der Antragstellung darf diese nicht älter als ein Jahr sein! 

 

 

 



ärztliches Gutachten gem. Anlage 5 FeV (Leistungstest) 

(erforderlich bei Beantragung der Klassen D1, D1E, D, DE) 

 

 Bitte fügen Sie dem Antrag das ärztliche Gutachten (Leistungstest) im Original bei. 

Bei dem Leistungstest handelt es sich um ein Gutachten einer amtlich anerkannten Begutach-

tungsstelle für Fahreignung über die Erfüllung der besonderen Leistungsvoraussetzungen 

Belastbarkeit, Reaktionsfähigkeit, Orientierungs-, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistung 

nach Anlage 5 zur FeV. 

Zum Zeitpunkt der Antragstellung darf diese nicht älter als ein Jahr sein! 

 

 

behördliches Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 BZRG  

(erforderlich bei Beantragung der Klassen D1, D1E, D, DE) 

 

 Bitte beantragen Sie beim zuständigen Einwohnermeldeamt ein behördliches Führungszeugnis 

(Belegart „Null“) gemäß § 30 Abs. 5 BZRG. 

Das Führungszeugnis wird direkt an die Fahrerlaubnisbehörde gesandt (Dauer ca. drei bis vier 

Wochen)! 

Erhalten Sie das Führungszeugnis nach Hause, wurde Ihnen kein behördliches Führungszeugnis 

erteilt. In diesem Fall müssten Sie ein neues beantragen! 

 

Zum Zeitpunkt der Antragstellung darf dieses maximal drei Monate alt sein! 

 

 

Kopie Führerschein 

(erforderlich bei jeder Erweiterung der Fahrerlaubnis) 

 

 Sie sind bereits im Besitz einer Fahrerlaubnis (z. B.: Moped, A1 oder Traktor, etc.) und beantragen 

eine Erweiterung, z. B.: auf A2, B oder C1, etc. 

Bitte fügen Sie in diesem Fall dem Antrag unbedingt eine lesbare Kopie Ihres derzeitigen Führer-

scheines (Vorder- und Rückseite) bei! 

Die Vorlage ist zwingend erforderlich, um die Führerscheindaten abzugleichen. 

 

 

Beiblätter für das begleitete Fahren mit 17 

Sie möchten bereits ab dem 17. Geburtstag Kraftfahrzeuge der Klasse B (und ggf. BE) fahren, wenn eine 

Begleitperson dabei ist. Dafür sind die nachfolgend aufgeführten Unterlagen (Beiblatt 1 und Beiblatt 2 

mit Anlagen) erforderlich. 

 

Die Beiblätter erhalten Sie in der Regel direkt von der Fahrschule. Sollte Ihnen keine oder nicht 

genügend Beiblätter ausgehändigt worden sein, finden Sie dieses auf der Homepage des Landkreises 

Mittelsachsen: 

 

Landkreis Mittelsachsen ➔ Button Fahrerlaubnis ➔ Verfahren und Anliegen: Fahrerlaubnis, 

Führerschein mit 17 ➔ Formulare/Online-Dienste: Begleitetes Fahren ab 17 - Beiblatt 1 

(Zustimmung der Eltern) // Begleitetes Fahren ab 17 - Beiblatt 2 (Angaben der Begleitperson 2) 

 

Bitte beachten Sie hierzu die entsprechenden Informationen auf den Beiblättern! 

 



 Beiblatt 1 - Zustimmung der Eltern / des gesetzlichen Vertreters 

Damit Sie am begleiteten Fahren ab 17 teilnehmen können, ist die Zustimmung beider gesetz-

lichen Vertreter zu den begleitenden Personen zwingend erforderlich! 

 

Bitte fügen Sie das Beiblatt 1: 

• vollständig ausgefüllt 

UND 

• mit den Unterschriften des Antragstellers (Fahrschüler) sowie beider Sorgeberechtigten 

(Hinweis bei alleiniger Sorgeberechtigung beachten!) dem Antrag im Original bei. 

 

 Beiblatt 2 - Angaben der Begleitperson 

Es wird geprüft, ob die im Beiblatt 1 angegebenen Personen Sie zukünftig begleiten dürfen. Hierzu 

ist es erforderlich, dass jede im Beiblatt 1 benannte Begleitperson ein eigenes Beiblatt 2 ausfüllt! 

 

Bitte fügen Sie für jede Begleitperson ein separat vollständig ausgefülltes und von der 

Begleitperson selbst unterschriebenes Beiblatt 2 dem Antrag im Original bei. Weiterhin sind 

lesbare Kopien des Personalausweises und Führerscheines (jeweils Vorder- und Rückseite) der 

Begleitperson beizufügen. 

 

 

  



ANLAGE „Ausfüllhilfe - Kontrollblatt/Unterschriftsblatt“ 
 
Hinweise: 

• Foto in Papierform 

• Foto nicht aufkleben. Dies erledigt die Fahrerlaubnisbehörde. 

 
 
 
 

 
 

Name: Mustermann  

 
 
 

Vorname:  Max  

 
 
 

Geburtsdatum:  21.05.2005  

 
 
 
 

Foto 


